
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/4/30 3Ob576/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1938

Norm

ZPO §501

Rechtssatz

Der Umstand, daß ein Teil des ursprünglichen Begehrens durch die inzwischen schon rechtskräftige Entscheidung

über einen Teil des Klagebegehrens endgültig erledigt wurde, kommt einer Einschränkung nicht gleich.

Entscheidungstexte

3 Ob 576/38

Entscheidungstext OGH 30.04.1938 3 Ob 576/38

Veröff: DREvBl 1938/554
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